
 
 

Besteht für Mitarbeiter eine Corona-Impfpflicht? 

 

Derzeit laufen die Impfungen gegen die COVID-19-Erkrankungen an. 

Es stellt sich die berechtigte Frage, ob der Arbeitgeber seine Mitarbeiter 

verpflichten kann, eine Impfung vorzunehmen. 

Denn für Arbeitgeber ist es von großem Interesse, das Infektionsrisiko 

möglichst gering zu halten.  

 

Eine gesetzliche Impfpflicht gegen das Corona-Virus besteht nicht. Der 

Arbeitgeber kann sich daher nicht auf eine gesetzliche Verpflichtung 

berufen. 

 

Eine Verpflichtung aus dem Direktionsrecht des Arbeitgebers besteht 

ebenfalls nicht. Eine Impfpflicht, die massiv in die körperliche Unversehrtheit 

eingreift, geht weit über das hinaus, was normalerweise im Rahmen eines 

Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber einseitig angeordnet werden kann. 

 

Einevertragliche Verpflichtung dürfte unzulässig sein wegen 

unangemessener Benachteiligung. 

 

Auch aus einer arbeitsvertraglichen Nebenpflichtdes Mitarbeiters folgt keine 

Impfpflicht. Diese steht in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem 

Arbeitsverhältnis und greift sehr tief in das Persönlichkeitsrecht eines 

einzelnen Mitarbeiters ein. 

 

Ausnahmen sind denkbar bei Beschäftigten in Krankenhäusernoder 

Arztpraxen oder Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen, die unmittelbaren 

Kontakt zu den Bewohnern haben.  

Eine Nichtimpfung führt dann dazu, dass der Mitarbeiter nicht weiter 

eingesetzt wird und er keinen Anspruch auf Zahlung von Arbeitslohn besitzt. 


